
VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

private Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Knick, gesetzlich geschützt

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Es gelten das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 394), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176) und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

ZEICHENERKLÄRUNG

I. FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet mit Nummerierung
Zweckbestimmung: Solare Strahlungsenergie,
Photovoltaik-Freiflächenanlage (kurz: SO1 Solaranlage)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 bis 21a BauNVO)

Oberkante baulicher Anlagen über der natürlichen Geländeoberfläche als
Höchstmaß
Als Bezugspunkte für die natürliche Geländeoberfläche sind die
vermessungstechnisch ermittelten Höhenpunkte im Plangeltungsbereich
maßgebend, die sich auf das Höhenbezugssystem DHHN 2016 beziehen
und in der Planzeichnung dargestellt sind

GHmax =
3,50m

Grundflächenzahl als HöchstmaßGRZ 0,6

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Zweckbestimmung:

Knickschutzstreifen

Abstandsgrün

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Knickschutzstreifen

SO1

Wirtschaftsgrünland

Abstandsgrün

Landschaftseingrünung

Wasserfläche
hier: gesetzlich geschütztes Kleingewässer

WASSERFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

LE

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Apflanzung von Bäumen

Flächen für Wald

FLÄCHEN FÜR WALD
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

AG

AG

K

Zufahrt

WGKS

KS

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

IV. PLANUNTERLAGE

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

III. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Bemaßung von Festsetzungen in Metern

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Gesetzlich geschützter Knick
§ 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG

vorhandene Höhen in Metern über NHN22,21

149

BINDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN SOWIE VON GEWÄSSERN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Bindung für die Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung
einer Ruderalflur

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung
eines Gewässers

R

Sonstiges Kleingewässer
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern

BS

15 m Anbauverbotszone zur Kreisstraße 2
§ 29 Abs. 1 StrWG

W

W

30 m Waldschutzstreifen
§ 24 Abs. 1 LWaldG

K

10,0 m Abstandslinie zur Kreisstraße 2

5,0

Knick, gesetzlich geschütztK
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 TEIL  A   -  PLANZEICHNUNG
 TEIL  B   -  SIEHE ANLAGE

31.09.00

Bebauungsplan 31.09.00
Ivendorfer Landstraße / Solarpark
Entwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
und der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Stand: 21.02.2025Datengrundlage: Vermessungsbüro Kummer, Bernsteindreherweg 3, 23556 Lübeck, Stand 19.10.2022
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